
 
B e k a n n t m a c h u n g 

 
Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für das Bauvorhaben: 
„Ausbau der B 1 Magdeburg, Berliner Chaussee, Bereich Ehlegrund bis Brücke über 
den Umflutkanal“ 
Gemarkung:  Stadt Magdeburg 
 
Für das o. g. Bauvorhaben wird auf Antrag des Vorhabenträgers, Landesbetrieb Bau, Nieder-
lassung Mitte, das Planfeststellungsverfahren gem. § 17 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i. d. 
F. vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206) sowie § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 699) i. V. m. den 
§§ 72 bis 75 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
23.1.2003 (BGBl. I S. 102), geändert durch Artikel 4 Abs. 8 des Gesetzes vom 5.5.2004 
(BGBl. I S. 718, 833) durchgeführt. 
Straßenbaulastträger für den Bereich der Ortslage der Landeshauptstadt Magdeburg ist die 
Landeshauptstadt Magdeburg, die vorliegend den LBB zur Verfahrensführung bevollmächtigt 
hat. Straßenbaulastträger im sonstigen Verlauf des Bauabschnitts der B 1 ist die Bundesrepu-
blik Deutschland, vertreten durch das Land Sachsen-Anhalt, dieses vertreten durch den LBB. 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen sowie die entscheidungserheblichen Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen) liegt in der Zeit  vom 07.01.2009 bis 06.02.2009 
während der Dienststunden  (Montag, Mittwoch und Donnerstag von 07-15.00 Uhr, Dienstag 
von 07-17.30 Uhr und Freitag von 07-13.00 Uhr) im  Stadtplanungsamt Magdeburg, An der 
Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens 

zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 20.02.2009, im  
            Stadtplanungsamt Magdeburg, An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, während der                
            Dienstzeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag von 07-15.00 Uhr, Dienstag von 07-  
            17.30 Uhr und Freitag von 07-13.00 Uhr) Einwendungen schriftlich oder zur Nieder-    
            schrift erheben. 
 
 Die Einwendungen können auch beim Landesverwaltungsamt schriftlich oder zur 

Niederschrift erhoben werden. 
 Schriftliche Einwendungen sowie Einwendungen zur Niederschrift sind beim Haupt-
sitz des Landesverwaltungsamtes, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) zu er-
heben. 

 Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beein-
trächtigung erkennen lassen. 

 Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen von Privaten sowie Einwendungen und 
Stellungnahmen der Vereinigungen ausgeschlossen (§ 17a Nr. 7 Satz 1 u. 2 FStrG). 

  
2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 

oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als 
Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt wor-
den ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. 

 Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt blei-
ben (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 17 Abs. 1 und 2 sowie § 72 Abs. 2 VwVfG). 

 
 Endet die Vertretungsmacht des Vertreters, so kann die Behörde die nicht mehr Ver-

tretenen auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen Vertreter 
zu bestellen.  

 
 Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, so kann die Behörde die Aufforderung orts-

üblich bekanntmachen. Wird der Aufforderung nicht fristgemäß entsprochen, so kann 
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die Behörde von Amts wegen einen gemeinsamen Vertreter bestellen (§ 1 Abs. 1 
VwVfG LSA i. V. m. § 17 Abs. 4 VwVfG). 

 
3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen können in einem Termin erörtert werden, der 

dann ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen er-
hoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, werden von dem 
Termin gesondert benachrichtigt.  

 Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 

 Beim Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn ver-
handelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins 
beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme 

am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht er-
stattet.  

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde 

nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem ge-
sonderten Entschädigungsverfahren behandelt.  

 
6. Über Einwendungen wird ggf. im Planfeststellungsbeschluss entschieden.  
 
 Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender kann 

durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.  

 
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 

FStrG und die Veränderungssperre nach § 9 a Abs. 1 Satz 1 FStrG in Kraft.  
 
8. An den von der geplanten Baumaßnahme betroffenen Flächen steht dem Träger des 
 Vorhabens gemäß § 9 a Abs. 6 FStrG ein Vorkaufsrecht zu. 
 
9. Die Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3 c des Gesetzes über die Umweltver-
 träglichkeitsprüfung (UVPG) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
 nach dem UVPG für das o.g. Vorhaben nicht erforderlich ist, da von dem Vorhaben 
 keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gem. § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar ist.  
 

10. Die vorgenannten Punkte gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umwelt-
 auswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 UVPG entsprechend. 
 
 
gez. 
Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
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